
Richtlinien des SMC – Höxter e. V.

Stand: Mai 2008

1. Die Anlage ist nur für ferngesteuerte Schiffsmodelle zugelassen.
Baden, Zelten und Lagern sind verboten.

2. Die Anlage darf nur mit einem gültigen Mitgliedsausweis oder einer gültigen 
Gastkarte benutzt werden.

3. Es dürfen nur die Funkfrequenzen 27 MHZ, 40 MHZ und 2,4 GHZ benutzt werden. 
Außerdem müssen die Sender mit der jeweils gültigen Frequenzfahne ausgerüstet sein.

4. Modellboote mit Verbrennungsmotoren dürfen nur von den Vereinsmitgliedern 
benutzt werden. (Max. 2 Boote und nur bis 6,5 ccm).

5. Alle Anlagen und Einrichtungen sind schonend zu behandeln. Zuwiderhandlungen 
haben den sofortigen Einzug des Ausweises zur Folge.

6. Unrat darf auf dem Gelände und in der Umgebung nicht weggeworfen werden.
7. Der Ausweis ist stets mitzuführen und auf Verlangen vorzuzeigen. Dieser Ausweis 

dient auch als Parkschein: Gut sichtbar im Auto hinterlegen.
8. Jeder Gast und jedes Vereinsmitglied haftet persönlich für die an Vereins- oder 

Privateigentum verursachten Schäden. Das gilt insbesondere für den Betrieb von 
Funkanlagen und Schiffsmodellen.

9. Auch Gäste von einladenden Mitgliedern sind darauf hinzuweisen, dass jegliche 
Benutzung der Vereinseinrichtungen und Geräte, sowie der Aufenthalt auf dem 
Gelände auf eigene Gefahr geschieht.

10. Kinder bis 14 Jahre dürfen die Anlage nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten 
benutzen.

11. Pro Jahr sind 5 Arbeitsstunden vom Mitglied zu leisten. Pro nichtgeleistete Arbeits-
stunde werden 5,00 € in Rechnung gestellt. Der Betrag für die nichtgeleisteten 
Arbeitsstunden wird mit dem Jahresbeitrag abgebucht.

12. Gebühren und Beiträge des SMC-Höxter e. V.:

1. Beiträge aktiver Mitglieder
Jugendliche von 14 bis 18 Jahre 25 €
Mitglieder über 18 Jahre 60 €
Mitglieder bis max. 21 Jahre
(Schüler, Studenten und Azubi) 25 €

2. Beiträge passiver Mitglieder
Mitglieder über 18 Jahre 30 €

3. Kinder von Mitgliedern
Von 14 bis 18 Jahre 10 €

4. Beiträge für Gäste
Tageskarte 5 €

5. Ehrenmitglieder
Beitragsfrei

Der Vorstand


